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wir informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen für das Handwerk in der Region.

   Allgemeinverfügung „Testungen“

Der Freistaat Sachsen entschär  mit einer Allgemeinverfügung die Regelungen der Bundeseinreiseverordnung. Nach
dieser muss bereits bei Einreise aus einem Hochinzidenzland ein nega ver Test mitgeführt werden. Aufgrund der Vielzahl
von tschechischen Arbeitnehmern in Sachsen wird mit der ab dem 23.01.2021 gül gen Allgemeinverfügung zur Regelung
von Ausnahmen von der Testpflicht bei Einreise aus Hochinzidenzgebieten eine praxisgerechtere Lösung angestrebt, da
Tschechien mit hoher Wahrscheinlichkeit als ein solches Gebiet ausgewiesen wird.

Konkret bedeutet dies, dass tschechische Arbeitnehmer, die in Sachsen einer Arbeitstä gkeit nachgehen, zunächst ohne
Testung einreisen dürfen. Bei der Einreise besteht die Pflicht, den Arbeitsvertrag mitzuführen. Daneben besteht die
Pflicht, mindestens zweimal wöchentlich eine Testung auf eine Infek on mit dem Coronavirus vornehmen zu lassen. Die
erste dieser Testungen hat direkt nach der Einreise und zwingend vor der Arbeitsaufnahme zu erfolgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dann natürlich mit sich zu führen und bei Kontrollen vorzuzeigen. Die Ergebnisse der
An gen-Schnelltests aus Tschechien werden in Sachsen anerkannt. Ziel der Verordnung ist es, höchstmögliche Sicherheit
vor einer Eintragung des Virus aus Tschechien und gleichzei g höchstmögliche Mobilität für die beruflichen Grenzpendler
zu schaffen.

>> Allgemeinverfügung „Testungen“ gül g ab 23.01.2021 [*pdf]
>> Informa onsbla  für Grenzpendler - Stand 22.01.2021  [*pdf]

   Kontakt und Service

Eintragung in die Corona-Arbeitsschutz-Ausrüstung-Übersicht
Sie sind Hersteller von Mund-Nase-Abdeckungen oder Ähnlichem? Dann tragen wir Sie gern in unsere Übersicht mit regionalen
Anbietern ein. Benutzen Sie hierzu den folgenden Link der Ihnen eine vordefinierte, von Ihnen noch zu vervollständigende E-Mail
erstellt. Diese senden Sie einfach an uns.
E-Mail zur Eintragung in die Corona-Arbeitsschutz-Ausrüstung-Übersicht

Hinweisschilder zum Download für Ihr Ladenlokal. (Neu für das Tragen von medizinischen Masken)

Sie haben Fragen? Wir bemühen uns im Rahmen unseres Wissensstandes, Fragen bestmöglich zu beantworten. Nutzen Sie bi e für
Ihre Anfragen:

Kontak ormular | E-Mail | Hotline  0371 5364-114

Weitere Informa onen zum Thema „Corona-Krise“ finden Sie im Internet unter www.hwk-chemnitz.de/corona. 

Das Wich gste - passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund!

Hauptabteilung Gewerbeförderung

Limbacher Straße 195, 09116 Chemnitz
Hotline: 0371 5364-114
Telefax: 0371 5364-522
E-Mail: beratung@hwk-chemnitz.de
Internet: www.hwk-chemnitz.de

   Impressum und Ändern/Abmelden
Impressum Herausgeber
Handwerkskammer Chemnitz
Postanschri : Pos ach 415, 09004 Chemnitz
Hausanschri : Limbacher Straße 195, 09116 Chemnitz
Telefon: +49 371 5364-0
Telefax: +49 371 5364-222
E-Mail: info@hwk-chemnitz.de

Zust. Aufsichtsbehörde gemäß § 115 Absatz 1 HwO
Sächsisches Staatsministerium für Wirtscha , Arbeit und Verkehr, Wilhelm-Buck-
Straße 2, 01097 Dresden
www.smwa.sachsen.de
Verantwortlich für den Inhalt nach §55 Abs. 2 RStV
Redak on: Markus Winkelströter
Limbacher Str. 195, 09116 Chemnitz

— Vorschau https://newsletter.hwk-chemnitz.de/newsletter/ckeditor/plugins/previe...

1 von 2 23.03.2021, 10:04



Status und Vertretung
Die Handwerkskammer Chemnitz ist eine Körperscha  des öffentlichen Rechts.
Sie wird gemäß § 109 der Handwerksordnung (HwO) gerichtlich und
außergerichtlich vertreten durch den Präsidenten Frank Wagner und den
Hauptgeschä sführer Markus Winkelströter.

Ansprechpartner Redak on
Romy Weisbach
r.weisbach@hwk-chemnitz.de
Telefon: +49 371 5364-238
Telefax: +49 371 5364-322

Newsle er abbestellen / ändern:
Sie möchten den Corona-Sondernewsle er nicht mehr empfangen oder Ihre Daten abändern? Abmeldung / Ändern
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